
Liebe Eltern, in Ergänzung unseres Hygienekonzepts vom Februar 2021 übermitteln wir Ihnen zur Kenntnisnahme auf diesem 

Weg die nächste Aktualisierung. 

Freundliche Grüße  

Ihr Grundschulteam 

Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO) vom 5. März 2021                                                                                                         

§ 5a Betriebseinschränkungen für Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und Schulen 

(5) Ab dem 15. März 2021 ist Personen, mit Ausnahme von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe, der Zutritt zum Gelände von Schulen untersagt, wenn 

sie nicht durch eine ärztliche Bescheinigung oder durch einen Test auf das CoronavirusSARS-CoV-2mit negativem Testergebnis nachweisen, dass keine Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Die Ausstellung der ärztlichen Bescheinigung und die Durchführung des Tests dürfen nicht länger als drei Tage, für 

Schülerinnen und Schüler nicht länger als eine Woche zurückliegen. Das Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt nicht, wenn unmittelbar nach dem Betreten des 

Geländes der Schule ein Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt wird. Das Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt nur für diejenigen Schulen, in denen 

Selbsttestkits für schulisches Personal, Hortpersonal sowie, mit Ausnahme der Primarstufe, Schülerinnen und Schüler in hinreichender Zahl vorliegen. Sofern 

ein Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt, sind im Eingangsbereich des Geländes der Schule entsprechende Hinweise anzubringen. 

 

Hygieneplan Aktualisierung vom 17.03.2021 

 

Testpflicht auf SARS-CoV-2 
Testpflicht auf SARS-CoV-2 
(Selbsttest) 

− Lehrkräfte zweimal 
wöchentlich,  

− Schüler ab Klasse 5 einmal 
wöchentlich,  

− sofern ausreichend 
Testkits am Schulstandort 
verfügbar sind  

− Zutritt zum Schulgelände/Teilnahme am 
Präsenzunterricht nur mit negativen 
Testergebnis auf SARS-CoV-2 (Test, 
ärztliche Bescheinigung, Bescheinigung 
Eigentest): 
# Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal: 
nicht älter als drei Tage, 

Testkits zur 
Laienselbstanwendung 

Schulleitung, Beschäftigte 
in Schule 
Schüler/innen 
 



 

− für 
Grundschüler/Primarstufe 
besteht keine Pflicht zur 
Testung 

# Schüler/innen nicht älter als eine Woche  

− Testpflicht wird an Schule umgesetzt - 
unmittelbar nach Betreten  

− auf Zutrittsverbot im Eingangsbereich 
hinweisen 

Unterweisung  − Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen 

− vor Testdurchführung, ggf. mit Hilfe der 
Gebrauchsanleitung, eines Erklär-Videos 

  

Testdurchführung  − Testdurchführung entsprechend der 
Gebrauchsanweisung 

− AHA+L-Regeln während der Testung 
einhalten (Raumtemperatur nicht unter 
15°C) 

− Lehrende: Test in Anwesenheit einer 
Vertrauensperson (4-Augen-Prinzip), 

− Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung 
durch eine Lehrkraft,  

− bei Beaufsichtigung der Testdurchführung 
MNS tragen (FFP2-Maske), für Hilfestellung 
o.Ä. Einmalhandschuhe bereithalten 

− hygienische Entsorgung des genutzten 
Testmaterials in Müllbeutel, nicht im 
normalen Abfallbehälter 

− genutzte Oberflächen mit 
Flächendesinfektionsmittel reinigen, 
Einmalhandschuhe tragen  

− bei positivem Testergebnis: Absonderung 
der positiv getesteten Person; Meldung an 
das zuständige Gesundheitsamt durch 
Schule 

 
 
 
 
- Entsorgung in Müllbeutel  
- Flächendesinfektionsmittel 

(„begrenzt viruzid“) 
- Einmalhandschuhe 
- FFP2-Maske zur 

Beaufsichtigung nutzen 

Schulleitung, Lehrkräfte, 
Schulträger 

 


